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Steuern in der Praxis

Kaum eine Steuerabsetzposition, 
die so ergiebig ist wie Kinderbe-
treuungskosten. Seit 2009 kön-
nen Sie den Betreuungsaufwand 
bis EUR 2.300 für Ihre Kinder bis 
maximal 10 Jahre als außerge-
wöhnliche Belastung absetzen. 
Da dabei kein Selbstbehalt zu be-
rücksichtigen ist, vermindern die 
absetzbaren Kosten Ihre Einkom-
mensteuer in der Höhe von bis zu 
50 Prozent. Bis dato musste es 
sich um reine Betreuungskosten 
handeln. Wenn Sie Ihr Kind in den 
Ferien etwa in einem Ferienlager 
untergebracht haben, dann konn-
ten Sie daher die Kosten für Es-
sen, Nächtigung und Transport 
zum Ferienlager steuerlich nicht 
in Abzug bringen. Dank einer Än-
derung der Lohnsteuerrichtlinien 
ist das nun möglich. 

Good news für berufstätige Eltern. 
Pünktlich zum Ferienbeginn hat das 

Finanzamt die Lohnsteuerrichtlinien 
geändert. Während bisher Kinderbe-
treuungskosten nur absetzbar waren, 
wenn es sich um Betreuungskosten 
handelte, können nunmehr sämtli-
che Kosten im Zusammenhang mit 
pädagogisch qualifizierten Personen 
in den Ferien geltend gemacht wer-
den. Konkret umfasst das Verpfle-
gung, Unterkunft, Fahrtkosten zum 
Ferienlager sowie Teilnahmegebüh-
ren an Sportveranstaltungen. 

Für Sie macht sich diese Neue-
rung freilich nur dann bezahlt, wenn 
die laufenden Kinderbetreuungskos-
ten wie etwa Hort, Kindergarten oder 
Au-pair-Kosten den jährlichen Maxi-
malbetrag von EUR 2.300 noch nicht 
überschritten haben. 

Neuerung auf alle offenen Fälle 
anwendbar

Bei der Neuerung handelt sich 
nicht um eine Gesetzesänderung, 

sondern um eine Änderung der 
Lohnsteuerrichtlinien, d.h. einer 
Auslegungshilfe für das Einkommen-
steuergesetz. Insofern lassen sich die 
Neuerungen auch auf Jahre vor 2011 
anwenden. Wenn Sie etwa Ihre Ar-
beitnehmerveranlagung oder Ein-
kommensteuererklärung für das Jahr 
2010 noch nicht erstellt haben und 
Sie im betreffenden Jahr für ein Feri-
enlager gezahlt haben, dann können 
Sie die Kosten hierfür zur Gänze be-
rücksichtigen. 

Die Grundregeln 

Während die Kosten für das Feri-
enlager zur Gänze abzugsfähig sind, 
hat sich an der Absetzbarkeit der 
laufenden Kinderbetreuungskosten 
nichts geändert. Wie bisher muss die 
Betreuung in privaten oder öffentli-
chen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen (z.B. Kindergarten, Hort, Halb
internat, Vollinternat) oder durch 

eine pädagogisch qualifizierte Per-
son erfolgen.

Abzugsfähig sind bei der laufen-
den Kinderbetreuung nur die unmit-
telbaren Kosten für die Betreuung 
selbst. Bis zum Besuch der Pflicht-
schule ist in der Regel von Kinderbe-
treuung auszugehen. Danach sind 
die Aufwendungen für den Schulbe-
such und für die Betreuung außer-
halb der Schulzeit zu trennen. Kosten 
für Verpflegung oder beispielsweise 
das Schulgeld für Privatschulen kön-

nen nicht berücksichtigt werden; 
ebenso nicht abzugsfähig sind Kos-
ten für die Vermittlung von Betreu-
ungspersonen und die Fahrtkosten 
zur Kinderbetreuung. Kurse, bei de-
nen die Vermittlung von Wissen und 
Kenntnissen oder die sportliche Be-
tätigung im Vordergrund steht, sind 
steuerlich ebenfalls nicht abzugsfä-
hig (z.B. Computerkurs, Musikunter-
richt, Nachhilfeunterricht, Fußball-
training usw.).

Wichtig ist, dass die Kosten mit-
tels Rechnung nachgewiesen wer-
den. Die Rechnung hat eine detail-
lierte Darstellung zu enthalten, aus 
der die Gesamtkosten und die ab-
zugsfähigen Kosten für die Kinderbe-
treuung hervorgehen.  � n
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Ferienlager nun komplett absetzbar
Die Änderung der Lohnsteuerrichtlinien ist auch auf die Jahre vor 2011 anwendbar.
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